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LKW-Führungskonzept der Stadt Köln 
 
Sehr geehrter Herr Reichardt, 
sehr geehrter Herr Soenius, 
 
die von Ihnen angesprochene Verkehrsproblematik in der vergangenen Zeit, z.B. durch die 
Sanierungsarbeiten am Tunnel Kalk (B55a), die Sperrung der Zoobrücke für Lkw über 30t 
oder auch die Probleme an der Leverkusener Autobahnbrücke haben zu Einschränkungen 
für die Lkw und die Logistikfirmen geführt. 
 
Das Lkw-Führungskonzept ist jedoch ein langfristig ausgerichtetes Konzept, das auf solche 
temporären Ereignisse nicht generell eingehen kann. Auch die zahlreichen in der Zukunft 
noch anstehenden Sanierungsarbeiten an Brücken und Tunneln können in diesem Konzept 
nicht berücksichtigt werden. Für diese Baustellen ist auch in Zukunft im Einzelfall zu klären, 
welche Alternativen bestehen und welche Ausweichrouten angeboten werden können. 
 
Wichtig ist, dass das LKW-Führungskonzept empfehlenden Charakter hat. Nur wenn Lärm- 
und Luftschadstoffwerte über dem Grenzwert liegen oder aber andere wichtige Tatbestände 
vorliegen, werden Beschränkungen für Lkw´s ausgesprochen werden müssen. Das Lkw-
Führungskonzept ist also auch ein Instrumentarium, das Planungssicherheit für den Lkw-
Verkehr schafft, da sich die Stadt Köln damit auch bindet auf den beschriebenen Hauptach-
sen gute Verkehrsverhältnisse auch für Lkw zu erhalten oder auch zu schaffen. 
 
Der von Ihnen im Schreiben vom 28. März 2012 bereits geäußerte Einwand bezüglich der, 
seitens der Verwaltung vorgeschlagenen, Sperrung der Rheinuferstraße für den Lkw-
Durchgangsverkehr wurde der Politik in der Beschlussvorlage entsprechend mitgeteilt. Der 
Verkehrsausschuss muss nun die Argumente der Verwaltung und der IHK abwägen und wird 
dazu eine Entscheidung treffen. Ich werde Ihr erneutes Schreiben und meine Antwort dem 
Ausschuss im Rahmen der Vorlage zur Kenntnis geben. 
 
Bei den von Ihnen angesprochenen Teilrouten auf der Bonner Straße, Dürener Straße, Vo-
gelsanger Straße und Subbelrather Straße handelt es sich jeweils um festgestellte Lärmbelas-
tungsschwerpunkte gemäß dem Lärmminderungsplan der Stadt Köln. Die Verwaltung ist nach 
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der EU-Umgebungslärm-Richtlinie verpflichtet, an diesen Problempunkten planerisch tätig zu 
werden. Da es ausreichend viele Alternativstrecken gibt, kann das Lkw-Führungskonzept hier 
Verbesserungen für die Anlieger erzielen. 
 
Zu Ihrer Anmerkung, dass mit o. g. Straßen Teilstücke für den Lkw Verkehr gesperrt werden, 
möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass diese Einschränkung ausschließlich für den 
Lkw-Durchgangsverkehr gilt. Anliegerverkehre können diese Strecke selbstverständlich wei-
ter befahren. 
 
Eine Bündelung der Lkw-Verkehre auf weniger sensible Straßen ist auch ein Ziel des Lkw-
Führungskonzeptes. Die vorgenannten Straßenabschnitte sind alle dicht besiedelte Wohn-
gebiete und somit sehr sensible Bereiche. Durch vor genannte Teilsperrungen kommt es zu 
einigen Verlagerungseffekten beim Lkw-Verkehr. Größere Umwegfahrten werden dadurch in 
der Regel aber nicht produziert. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von Ihnen angesprochenen Störungen im Ver-
kehrsablauf, die durch Baustellen oder auch durch Unfallsituationen u. ä. entstehen können, 
in einem Lkw-Führungskonzept nicht geregelt bzw. berücksichtigt werden können. Dies 
muss, wie oben bereits erläutert, stets im Einzelfall gelöst werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Klaus Harzendorf 
 

 

 
 




